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Datei 185 – Gebührenreglement Schulanlagen  
Herdern und Lanzenneunforn – Register 2.7 

01.01.2026  

 

 
Gebühren-Reglement 

für die Benützung der Räumlichkeiten und Anlagen in Herdern und Lanzenneunforn 
 
Regelmässige Benützung 

 
 Ortsansässige Vereine / Organisationen kostenneutral 
 Auswärtige Vereine / Organisationen pauschal im Jahr 600.00 Fr. 

Gewinnorientierte Privatkurse 40Wo x 10.00 Fr. im Jahr 400.00 Fr. 
Benützung ½ Jahr, jeweils 50% der Jahrespauschale 

 
Gelegentliche Benützung 
 
1. Kurse und Wettkampfveranstaltungen für ortsansässige 

1.1. Turn- und Mehrzweckhalle mit Garderoben/Duschen/WC pro Tag 100.00 Fr. 
1.2. Aussenanlagen mit Garderoben/Duschen/WC pro Tag 100.00 Fr. 
1.3. Gesamte Anlage für Anlässe mit Kindern und Jugendlichen          kostenneutral 

 
2. Versammlungen, Vorträge, Veranstaltungen 

 
2.1. Gemeindeversammlung 100.00 Fr. 
2.2. Vorträge, Veranstaltungen ortsansässiger Organisationen     100.00 Fr. 
2.3. Versammlungen, Vorträge und Veranstaltungen auswärtiger Organisationen 150.00 Fr. 

 
3. Kurse, Wettkampfveranstaltungen, Turniere und Abendunterhaltungen mit Festwirtschaft 

 
4.1.  Ortsansässige Vereine / Organisationen pro Tag 150.00 Fr. 
4.2. Ortsansässige Vereine / Organisationen pro Wochenende 300.00 Fr. 
4.3. Auswärtige Vereine / Organisationen pro Tag 300.00 Fr. 
4.4. Auswärtige Vereine / Organisationen pro Wochenende 600.00 Fr. 

4. Private Benutzungen für Ortsansässige (z.B. Geburtstag, Hochzeitsfeiern, etc.) 

4.1. Aussenanlage 150.00 Fr. 
4.2. Turn- bzw. Mehrzweckhalle mit Garderobe/Duschen/WC 100.00 Fr. 
4.3. Auswärtige plus 50% der Preise 

5. Benützungsgebühr für Bestuhlung, Bühne und Office 
 

6.1 Bestuhlung Herdern und Lanzenneunforn pro Veranstaltung 50.00 Fr. 
6.2 Bühne Lanzenneunforn pro Veranstaltung 100.00 Fr. 
6.3 Office Lanzenneunforn pro Veranstaltung 50.00 Fr. 

 
 
  Die Schulbehörde kann auf ein begründetes Gesuch hin die Gebühren teilweise oder ganz erlassen. 
 
Diese Gebührenordnung wurde von der Schulbehörde am 15.12.2025 genehmigt. 
Es ersetzt alle früheren Gebührenordnungen und tritt ab 01.01.2026 in Kraft. 

 
Für die Schulgemeinde 

 
  

Unterschrift Präsidium Unterschrift Ressort Liegenschaft 
 
 


